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(1) Wer widerrechtlich in das Gebiet der Deutschen Demokrati-

schen Republik eindringt oder sich darin widerrechtlich aufhält, 

die gesetzlichen Bestimmungen oder auferlegte Beschränkungen 

über Ein- und Ausreise, Reisewege und Fristen oder den Aufent-

halt nicht einhält oder wer durch falsche Angaben für sich oder 

einen anderen einen Genehmigung zum Betreten oder Verlassen der 

Deutschen Demokratischen Republik erschleicht oder ohne staatli-

che Genehmigung das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 

verläßt oder in dieses nicht zurückkehrt, wird mit Freiheits-

strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 

Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft. 

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 

einem bis zu fünf Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt ins-

besondere vor, wenn 

1. die Tat durch Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen oder 

Mitführen dazu geeigneter Werkzeuge oder Geräte oder Mit-

führen von Waffen oder durch die Anwendung gefährlicher 

Mittel oder Methoden durchgeführt wird; 

2. die Tat durch Mißbrauch oder Fälschung von Ausweisen oder 

Grenzübertrittsdokumenten, durch Anwendung falscher derar-

tiger Dokumente oder unter Ausnutzung eines Verstecks er-

folgt; 

3. die Tat von einer Gruppe begangen wird; 

4. der Täter mehrfach die Tat begangen oder im Grenzgebiet 

versucht hat oder wegen ungesetzlichen Grenzübertritts be-

reits bestraft ist. 

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar. 

Anmerkung: 

Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder auferlegte 

Beschränkungen über Ein- und Ausreise oder Aufenthalt können in leich-

ten Fällen als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 


